
Auf diesem Hintergrund stellt sich diezentraleFrage,ob das Vorliegeneiner Behin-
derung die Hemmung oder gar Unterdrûckung der Entwicklung bzw. der Darstel-
lung von Sexualitàt rechtfertigt.

Die Antwort lautet: »Nein«!

Hinter der Bejahung dieser Frage durch Eltern und Erzieher verbergensich oft drei
Aspekte ihrer eigenen, ihnen unbewußt bleibenden Einstellung zur Sexualitàt:

1. Die Behinderung cines Menschen dientunsals Alibi,unsere eigenenUnsicher-
heiten und Problème mit unserer Sexualitàt auf die Betroffenen zu projizieren
und sic vermeintlich erziehend an diesen abzureagieren.

Behinderung als
Alibi fur Nichtbe-
hinderte

2. Sanktionen gegendie Entfaltung bzw. die Darstellung von Sexualitàt bei Behin-
derten sind auch unter dem Aspektzu sehen,dal3 wir mit der Bestrafung der an-
deren, nach aulßen verlagert,unsselbst furDinge bestrafen,die wirals unschick-
lich empfinden, aber an uns selbst nicht bewâltigen, indem wir sic verdràngen
oder unterdrùcken. So halten uns oft geradegeistigbehinderte Kinder durch ihr
direktes Verhalten den Spiegel unserer eigenen Wùnsche vor, denen wir uns
aufgrund wirksam verinnerlichter Sexual-Moralen nachzugehennicht erlauben.

Ein Beispiel:Ein Jugendlicher mit Down-Syndrombegrûftt oder verabschiedet
sich von semer Lehrerin, die er offensichtlich sehr liebt, indem er sic an sich
drûckt undkûßt undeinpaarmal zartaufihre Brust tâtschelt. Ein Lehrer,derdies
beobachtet, greift wiederholt ein, zerrt den Jungen von semer Lehrerin weg,
stelltihn zurßede undbestraftihn. In einer Gesamtkonferenz stellterdas Verhal-
ten dièses jungenMannes dar, erregt sich darûber undfordert einen Beschluß
ûber entsprechendeerzieherische Ma3nahmen, die den jungenMann in seine
Schranken verweisensollen.Diebetroffene Lehrerinlâßt erdabeiselbstnicht zu
Wort kommen. In anschlieiïendenGespràchenmit dem Kollegen wird deutlich,
daß erschon seitlàngererZeitindièse Kollegin verliebtist,sichaber selbstnicht
zugesteht, das ihrgegenuberzuàußern oder in bestimmten Verhaltensweisen
zu dokumentieren.

3. Oftbestrafen wirKinder oder Jugendlichefur sexuelle Verhaltensweisen,die wir
fur >abnorm< oder >pervers<erachten, obwohl solche Verhaltensweisen mit der
Behinderung nichts zu tunhaben. Sic sind vielmehr darauf zurùckzufùhren,dal3
diesen Kindern und Jugendlichen bislang cine Sexualerziehung vorenthalten
blieb,diees hâtte leisten kônnen,ihnen einen besserenUmgangmit ihren sexu-
ellen Bedùrfnissenzu ermôglichen,alssic es im Moment seibst leisten kônnen.
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Bejahen wir auf dem Hintergrund cines oder mehrerer der genannten Aspekte die
obenaufgeworfeneFrage, verkehrt sich die erzieherische Hilfe in ihr Gegenteil.Sic
wird zur >Hemmung<, zur >Be-hinderung< der psychosozialen Entwicklung des Be-
hinderten zur vollentfalteten Persônlichkeitnach Maßgabe der Bedingungensemer
Entwicklungsmôglichkeiten.Die Konsequenz ist die Verarmungund seelische Ver-
krùppelungder schondurch andere Faktoren erheblich beeintràchtigtenKinder und
Jugendlichen.
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